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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge­
ordneten zum N.ationalrat lng .. I-IURER und Genossen"Nr.554/J, 
vom 80 Mai 1980, betreffend Almwirtschaft - Bundesmineral- ' 
ölsteuervergütung, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1, 2 und 3: 

Die Bundesmineralölsteuervergütung ist auf die Bearbeitung 
von 'landwirtschaftlich genutzten Flächen mit Treibstoff ver­
brauchenden Maschinen abgestellt .. Almflächen, Hutweiden und 
Bergmähder sind im Gesetz ausdrücklich ausgenommen, weil in 
der Regel eine Bearbeitung mit den in § 7, Abs.3 des Bundes­
mineralölsteuergesetzes aufgezfu~lten Maschinen nicht statt­
findet und aufgrund der extremen Lage bzw. Beschaffenheit 
der genannten Flächen meistens nicht möglich ist. 

Für Transporte von Vieh, Betriebsmitteln und land''i'irtschaft­
lichen Erzeugnissen bekommen auch landwirtschaftliche Be­
triebe ohne Almflächen keine Bundesmineralölsteuervergütung. 
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Unterlagen über die AlmvTirtschaft existieren in Form der 
IIAlperhebung 1974". Daraus ist zu entnehmen, daß 26 % der 
bestoßenen Almen mit Traktoren erreicht werden können. 

Aus dem Umstand, daß Almen mit Traktoren erreichbar sind, 
kann aber nicht auf eine Bewirtschaftung von. Almflächen 
mit Traktoren geschlossen werden. Unter Bewirtschaftung 
versteht das Bundesmineralölsteuergesetz die Bearbeitung der 
landwirtschaftlich genutzten FI~chen mit Treibstoff ver­
brauchenden Maschinen, nicht aber Transporte und Kontroll­
fahrten. 

Hinsichtlich der Bearbeitung von Almflächen mit anderen 
treibstoffverbrauchenden Naschinen (in Frage kommen nur 
Motormäher und selbstfahrende Heuerntemascninen) liegen keine 
statistischen Unterlagen vor. Erfahrungsgemäß handelt es 
sich dabei aber jeweils um sehr kleine Teilflächen, die 
der Heugewinnung dienen. Auf keinen Fall läßt sich der 
dafür allenfalls aufgewendete Treibstoff pauschal festlegen. 
Erhebungen ~n jedem einzelnen Fall würden aber einen unver­
hältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand erfordern. 

Solche Erhebungen sind auch deshalb entbehrlich, weil die 
der Bundesmineralölsteuerrückvergütung zugrundegelegten 
'l'reibstoffverbrauchswerte pro ha GrÜnle.nd ohnehin obere 
Grenzwerte darstellen, mit denen auch ein anfälliger Ver­
brauch für die Bearbeitung des Alpangers und dergleichen 
abgedeckt ist. 

Der 
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